
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Alev Korun, Werner Kogler; Tanja Windbüchler-Souschill, 
Freundinnen und Freunde 

betreffend zeitgerechte Zuleitung der europäischen Beschlussvorlagen, damit 
dem Nationalrat entsprechend Art 23 e B-VG Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben wird 

eingebracht im Zuge der Debatte über die EU-Erklärung gemäß § 74b Abs. 1 lit b 
GOG-NR 

BEGRÜNDUNG 

Die Differenzen am letzten Sondergipfel der europäischen Staats- und 
Regierungschefinnen am 7. März 2016 zur Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik 
haben dazu geführt, dass erstmals kein Beschluss in Form von gemeinsamen 
Schlussfolgerungen zustande gekommen ist. Die Staats- und Regierungschefinnen 
haben lediglich in einer allgemein gehaltenen Erklärung ihre politischen Anliegen 
umrissen und auf den nun bevorstehenden Gipfel verwiesen. Ursache für das 
Scheitern des letzten Gipfels waren laut Medienberichten nicht zuletzt übermäßige 
Forderungen des türkischen Premiers Ahmet Davutoglu im letzten Moment. 

Ein weiterer Grund für die immer schlechtere Zusammenarbeit der EU­
Mitgliedstaaten besteht darüber hinaus auch in einer Renationalisierung der 
Flüchtlingspolitik, die nicht zuletzt durch Alleingänge der österreich ischen 
Bundesregierung ausgelöst wurden: 

- die Schließung der Grenzen Österreichs und die Festlegung von absoluten 
Obergrenzen von Spielfeld bis zum Brenner; 

- die Balkankonferenz unter Ausschluss Griechenlands dem Hauptbetroffenen 
als Erstaufnahmeland; 
das Betreiben von Grenzschließungen auf der gesamten Balkanroute durch 
Außenminister und Innenministerin Österreichs; 

- die abrupte Schließung der Grenzen von Mazedonien gegenüber 
Griechenland, die auf Anregung Österreichs durch die mazedonische 
Regierung zustande gekommen ist, macht Griechenland zum größten 
Flüchtlingslager Europas; 

- die bilaterale Aktion Österreichs nun auch Bulgarien zu einer raschen 
. Schließung der Grenzen gegenüber Griechenland zu bewegen; 

- die dadurch ausgelöste Übertragung der Hauptverantwortung der 
Erstaufnahme für Flüchtlinge an das durch die Wirtschaftskrise schwer 
angeschlagene Griechenland; 

- eine Abwendung von einer Politik der Zusammenarbeit mit den anderen 
hauptbetroffenen EU-Staaten und stattdessen Hinwendung zum 
Florianiprinzip. 
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Mit der Verwirklichung des vermeintlich nationalen Eigeninteresses ohne Rücksicht 
auf Verlust der Gemeinsamkeit in der Europäischen Union wird bewusst auf ein· 
Scheitern einer gemeinsamen Lösung hingearbeitet. 

Auf diese Weise wird es nie eine echte gemeinsame Flüchtlingspolitik geben, die 
verbindliche Verteilungsquoten, ein gemeinsames europäisches Asylrecht mit 
gemeinsamen Standards und harmonisierten Betreuungsregeln hervorbringt. Im . . 
G�genteil: Aufgrund der 'nationalen Verzwerguhg der Flüchtlingspolitik stehen Grund­
und Menschenrechte und europäische Werte immer massiver in Frage. Der 
Ausschluss von Verfolgten vom Asylrecht durch Grenzschließungen und . 
Obergrenzen , geplanten Massenabschiebungen in den Erstaufnahmeländern . und 

. die Schließung der Binnengrenzen der Union �piegeln auch auf Ebene der . 
europäischen Werte das Scheitern der nationalen Regierungen Europas wider. 

Gleichzeitig finden vor allem von deutscher Seite vorangetrieben, hektische 
Verhandlungen auf Regierungsebene mit der türkischen Regierung statt, die eine 
Reihe neuer außen-, friedens-, dernokratie-, menschenrechts- und 
integrationspolitischer Fragen für die Union aufwerfen. Sie hat spezifische 
Eigeninteressen im Syrienkonflikt. Sie schränkt die Grundrechte massiv ein. Sie 
zerstört den Friedensprozess mit den Kurdinnen mit militärischer Gewalt. Sie schließt 
Zeitungsredaktionen nach Belieben. Sie kann daher kaum als verlässlicher Partner 
wahrgenommen werden. 
"Selbst vor diesem Hintergrund wollen Teile der Europäischen Union dieser 
türkischen Regierung die Gatekeeperfunktion gegenüber den Flüchtlingen aus Syrien 
übertragen. 

In dieser Situation schickt sich der Europäische Rat im letzten Moment an, 
Beschlüsse mit der TürKei zu fassen, die die Arbeitsfähigkeit des Europäischen. 
Rates selbst gefährdet. So können die Beschlussvorlagen auch den nationalen 
Parlamenten nicht vorgelegt werden und schneiden diese somit von ihren Rechten 
ab. Die vorbereitenden Dokumente sind dem Nationalrat in vollständiger Form nicht 
mehr zugeleitet worden. Damit kann dieser auch keine Stellungnahmen beschließen, 
die den Bundeskanzler an demokratisch gefasste Beschlüsse bindet. 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundeskanzler bzw. das zustandige Mitglied der Bundesregierung wird 
aufgefordert, sich auf europäischer Ebene, insbesondere beim nächsten 
Europäischen Rat am 1 7. und 1 8. März 2016, mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass 
in Hinkunft dem österreich ischen Nationalrat die vollständigem Beschlussvorlagen 
und Protokolle in einer Weise "unverzüglich" zugeleitet we"rden, dass der Nationalrat 
von seinem verfassungsrechtlich in Art. 23 e B-VG zugesicherten Recht auf 
Stellungnahme rechtzeitig vor den Europäischen .. n Gebrauch machen kann. 
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